Betrieb:      
Unternehmernr.: 
Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien) 
Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast ab dem 7. Lebensmonat [außer Mutterkuhhaltung] (AFP-Anlage 1, Nr. 4), Stand 2026
1. Kriterium: 

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche 

(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

     
2. Kriterium:
Angaben zur Liegefläche: 
· Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.
Ausstattung der Liegefläche:

· Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Komfort schaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden.
Nachweis:
     
3. Kriterium:
Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite max. 3,5 cm) dürfen höchstens 50 % der nutzbaren Stallfläche ausmachen.

Ausnahme: 
· Die Liegefläche ist mit einer perforierten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 50 Prozent der Stallfläche ausmacht.
Nachweis:
     
4. Kriterium:
Die je Tier nutzbare Stallfläche muss mindestens 4,5 Quadratmeter betragen.
Nachweis:
     
5. Kriterium:
· Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.
Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 (frei zugänglicher Fressbereich pro Gruppe oder Stallabteil) nachzuweisen.
Bei permanentem Futterzugang (mittels technischem Einsatz) ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.
· Die Fressplatzbreite bei der Bullenendmast muss mindestens 75 cm je Bulle betragen
(Die Definition Fressplatzbreite bezieht sich auf die Troglänge pro Tier.)
Nachweis:
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